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Externe Übersetzung

EUROPÄISCHES PARLAMENT

VORDRUCK FÜR DIE EINREICHUNG EINER PARLAMENTARISCHEN ANFRAGE

Adressat: RAT
KOMMISSION

MÜNDLICHE ANFRAGEN

Mündliche Anfrage mit Aussprache (Art. 108)
Anfrage für die Fragestunde (Art. 109)

SCHRIFTLICHE ANFRAGEN

Schriftliche Anfrage (Art. 110)
Schriftliche Anfrage mit Vorrang (Art. 110 Abs. 4)

FRAGESTELLER: Entwicklungsausschuss

BETRIFFT:
(genau 
anzugeben)

Überarbeitung des Abkommens von Cotonou

TEXT:
Das geänderte Abkommen von Cotonou enthält im Gegensatz zur den Vorgängerabkommen keine 
Bestimmungen zum Finanzrahmen. Die Verhandlungen konnten bezüglich dieses Punktes nicht 
erfolgreich abgeschlossen werden, was zum Teil auf die noch immer offene Debatte über die 
Einbeziehung des EEF in den Haushaltsplan und über die Finanzielle Vorausschau zurückzuführen ist. 
Die Laufzeit des neuen mehrjährigen Finanzrahmens muss am 1. Januar 2008 beginnen.
In Anhang 1 bis des überprüften Abkommens von Cotonou heißt es lediglich: „Während dieses neuen 
Zeitraums hält die Europäische Union ihre Hilfsanstrengungen zugunsten der AKP-Staaten mindestens 
auf dem Niveau des 9. EEF ohne die Restmittel; zusätzlich werden auf der Grundlage von Schätzungen 
der Gemeinschaft die Auswirkungen der Inflation, des Wachstums in der Europäischen Union und der 
Erweiterung um 10 neue Mitgliedstaaten 2004 berücksichtigt“.
Seit dem Abschluss der Verhandlungen zur Überprüfung des Abkommens von Cotonou sind die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des Europäischen Rates vom 16. und 17. Juni 2005 und der Konferenz der 
Vereinten Nationen über die Millenniums-Entwicklungsziele bzw. einige von ihnen im Rahmen der G8 
neue Verpflichtungen im Hinblick auf eine wesentliche Steigerung der öffentlichen Entwicklungshilfe 
eingegangen.
Der Rat hatte sich den 30. September 2005 als Frist für den Festlegung des genauen Betrags für den 
mehrjährigen Finanzrahmen für die Zusammenarbeit im Rahmen des überprüften Abkommens von 
Cotonou sowie seines Anwendungszeitraums gesetzt.
Das Europäische Parlament kann sich im Rahmen des Zustimmungsverfahrens über das geänderte 
Abkommen erst äußern, wenn der genaue Betrag festgelegt wurde.
Könnte der Rat in diesem Zusammenhang darlegen, warum der 30. September nicht eingehalten wurde 
und wie der Stand der Arbeiten zur Festlegung dieses Betrags ist?
Kann der Rat auch angeben, was er zu tun gedenkt, damit sich die neuen politischen Verpflichtungen,
eine spürbare Erhöhung der öffentlichen Entwicklungshilfe vorzunehmen, im Rahmen der mehrjährigen 
Finanzierung der Zusammenarbeit mit den AKP-Staaten widerspiegeln?
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